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1.  Auf- und Abstiegsregeln der Recklinghäuser Kreisligen  
A-West, A-Ost, B-West, B-Ost und C-1 bis C-4  

Die Kreisligen "A" spielen grundsätzlich mit 32 Mannschaften zu je 16 in den Staffeln Ost und 
West. Die Meister der Kreisligen A-Ost und A-West steigen zur Bezirksliga auf. Die beiden Letzt-
platzierten (Letzter und Zweitletzter) jeder Staffel steigen zur Kreisliga "B" ab. Eventuell weitere 
Absteiger ergeben sich aus der Anzahl der Absteiger aus den Bezirksligen. Gegebenenfalls wer-
den die zusätzlichen Absteiger durch ein Entscheidungsspiel der betroffenen Mannschaften aus A-
Ost / A-West ermittelt. 

Kreisliga "B" (2 Staffeln): 

Die Kreisligen "B" spielen grundsätzlich mit 32 Mannschaften zu je 16 in den Staffeln Ost und 
West. Die Meister und die Zweitplazierten der Staffeln Ost und West steigen zur Kreisliga "A" auf. 
Die beiden Letztplatzierten (Letzter und Zweitletzter) jeder Staffel steigen zur Kreisliga "C" ab. 

Steigen mehr als 4 Mannschaften aus den Kreisligen "A" ab, erhöht sich der Abstieg aus den B-
Ligen um die Anzahl von Mannschaften, die die Messzahl 32 übersteigen. Gegebenenfalls werden 
die zusätzlichen Absteiger durch ein Entscheidungsspiel der betroffenen Mannschaften aus B-Ost / 
B-West ermittelt. 

Kreisliga "C" (4 Staffeln): 

Der Meister steigt zur Kreisliga "B" auf. 

Sollten die Kreisligen B nicht mit 16 Mannschaften besetzt sein, können weitere Mannschaften aus 
den C Ligen aufsteigen. Entsprechende Endscheidungsspiele so wie deren Modalitäten werden 
durch den Kreisvorstand gegebenenfalls festgelegt. 

2.  Auf- und Abstiegsregeln der Recklinghäuser Kreisligen Gruppe Borken,  
A, B, C-West und C-Ost 

 

Kreisliga-A: 

Die Kreisliga - A spielt mit 16 Mannschaften. Aufsteiger: Der Meister steigt zur Bezirksliga auf. Ab-
steiger: Der Tabellenletzte und -vorletzte steigen zur Kreisliga - B ab. Eventuelle weitere Absteiger 
ergeben sich aus den Absteigern der Bezirksligen. Bei keinem Absteiger aus den Bezirksligen 
steigt der Drittplatzierte der Kreisliga - B ebenfalls in die Kreisliga - A auf. 

Kreisliga-B: 

Die Kreisliga - B spielt mit 16 Mannschaften. Aufsteiger: Der Meister und der Zweitplatzierte stei-
gen zur Kreisliga - A auf. Sollte sich aus den Bezirksligen kein Absteiger ergeben, steigt auch der 
Drittplatzierte in die Kreisliga. - A auf. 

Absteiger: Der Tabellenletzte und der -vorletzte steigen grundsätzlich zur Kreisliga - C ab. Der Ab-
stieg kann sich erhöhen, wenn die Messzahl 16 überschritten wird. 

C - Kreisligen: 

Die Meister der Kreisligen West und Ost steigen zur Kreisliga - B auf. Sollte die Messzahl der 
Kreisliga B (16) nicht erreicht werden, können weitere Mannschaften nachrücken. 

 Zusätzlicher Aufstieg durch Verzicht 

Verzichtet eine Mannschaft auf den Aufstieg, so können weitere Mannschaften aus der gleichen 
Staffel zur Vervollständigung der darüber befindlichen Kreisliga-A bzw. -B (16er Staffeln) in der 
Reihenfolge ihrer Platzierung aufsteigen. 

Ein Aufstiegsverzicht ist innerhalb von 2 Tagen nach Ablauf des letzten Spieltages der spielleiten-
den Stelle schriftlich zu erklären. 
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Internationale Freundschaftsspiele 
Anträge für Spiele gegen Vereine des Auslandes müssen auf Vordrucken über den Kreisvorsitzen-
den gestellt werden, die dann dem FLVW und DFB zur Genehmigung vorgelegt werden (§ 54 Ab-
satz 2 SpO/WFLV). Das Antragsformular für Internationale Freundschaftsspiele / Turniere finden 
Sie u. a. auf der Kreis-Homepage http://www.flvwre.de in der Rubrik 'Formulare'. 
 
Kombinationsmannschaften 
Freundschaftsspiele von Vereinen, deren Mannschaften sich mit Spielern anderer Vereine verstär-
ken und als so genannte Kombinationen spielen, sind vom ausrichtenden Verein beim zuständigen 
Kreisvorsitzenden zu beantragen. Die Zustimmungen der für die Spieler zuständigen Vereine sind 
dem Antrag beizufügen. Beim Einsatz von nicht verbandsangehörigen Spielern ist deren Versiche-
rungsschutz zu gewährleisten. 

 
Feldverweise in Freundschaftsspielen 

Totale Feldverweise bei Freundschaftsspielen und DFB-Pokalspielen sind durch den betroffenen 
Verein dem zuständigen Spielleiter sofort zu melden, da diese für das gesamte Spieljahr gelten. 
Bei Unterlassung haben die Vereine die spieltechnischen Folgen zu tragen. Im Übrigen sind die 
Kreisvorsitzenden für alle spieltechnischen Belange zuständig, ausgenommen überkreisliche 
Pflichtspiele. 
 

7.  DFBnet - elektronischer Spielbericht (ESB), Ergebnismeldung, Spielausfälle, Störungen, 
Nachtrag im ESB etc. 

Die Vereine sind verpflichtet den elektronischen Spielbericht anzuwenden. Vor der Freigabe des 
ESB durch den Schiedsrichter und dessen Aufforderung zur Einsichtnahme in den ESB, haben 
sich die beteiligten Vereine vom Inhalt des Teil 2 des ESB (Spielverlauf) zu überzeugen. Sollte 
dies nicht geschehen, ist der Schiedsrichter verpflichtet unter Bemerkungen einen entsprechenden 
Hinweis einzutragen (z.B. Gastverein nahm keine Einsicht). Bei Nichtbeachtung wird der Verein ins 
OG genommen. Bei wiederholter Nichtbeachtung verdoppelt sich das Ordnungsgeld.  

Die Passkontrolle durch den Schiedsrichter erfolgt ohne Papierausdruck des ESB. Die Vereine 
haben die Spielerpässe entsprechend der Mannsschaftsaufstellung (ESB) sortiert dem Schieds-
richter zu übergeben. Der Schiedsrichter ist auf fehlende Pässe vor der Passkontrolle aufmerksam 
zu machen. Spieler, die zu einem Spiel ohne Pass antreten, sind im ESB - Teil 1 in dem dafür vor-
gesehenen Feld gesondert aufzuführen.  Auf die Verpflichtung zur anschließenden Passvorlage 
beim Staffelleiter wird ausdrücklich hingewiesen (vgl. WFLV-SpO, § 23, Abs. 3) 

Bei technischen Problemen sind der Staffelleiter und der KV in Kenntnis zu setzen und ersatzwei-
se der analoge SB zu nutzen. Bei der Anwendung des analogen Spielberichtes ist zu beachten,  

-  der Platzverein ist verpflichtet das Spielergebnis spätestens 1 Std. nach Ende des jeweiligen 
Spiels in das DFBnet-System (per Telefon bzw. Internet) zu übermitteln (§ 20 Abs.5 
SpO/WFLV). Dies gilt grundsätzlich auch für Spielausfälle bzw. Spielabbrüche.  

-  die Auswechselspieler sind durch die Vereine einzutragen 
-  der Spielbericht ist von den beteiligten Vereinen zu unterschreiben 
-  dem Schiedsrichter ist ein frankierter Briefumschlag mit Anschrift des zuständigen Staffellei-

ters zum Versand des Spielberichts zu übergeben. 
-  die beteiligten Vereine sind verpflichtet bis max. zwei Tage  nach dem Spiel (Beispiel: Spiel-

tag Sonntag - Eintragung bis Dienstagabend 24:00 Uhr), die Mannschaftsaufstellung ein-
schließlich der Auswechselspieler, im DFBnet entsprechend zu ergänzen und frei zu geben. 
Der Staffelleiter ergänzt den Spielverlauf und die Auswechselungen und trägt eventuelle 
Strafen ein. So ist eine fehlerfreie Dokumentation der Sperrstrafen gewährleistet. 

 

8.  Spielpläne 

Die Spielpläne sind unter www.DFBnet.org eingestellt und können gedownloadet werden. Die An-
sicht der Spielpläne ist auch unter www.fussball.de möglich. 
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9.   Besondere Ereignisse 

Der gastgebende Verein ist bei Eintreten von besonderen Ereignissen (wetterbedingte Platzsperre, 
kurzfristige Spielabsage etc.) verpflichtet, den Schiedsrichter, den Staffelleiter und den Gastverein 
unverzüglich telefonisch zu unterrichten. 

 

10.  Turniere 

Alle Turniere (auch der Gruppe Borken) der Senioren, Ü32, Ü40, Ü50 und Frauen sind spätestens 
2 Wochen vorher beim Kreisvorsitzenden zur Genehmigung vorzulegen. Die Turnierunterlagen 
(Spielplan und Turnierordnung) können per Post oder digital per E-Mail (hier aber nur über das 
elektronische Postfach im DFBnet) eingereicht werden. Zwecks Schiedsrichteransetzung sind zeit-
gleich die Turnierunterlagen (Wege wie zu vor), dem Vorsitzenden des Kreisschiedsrichteraus-
schusses zu übersenden. Der VKSA setzt diese Spiele dann ins DFBnet. 

Die Bekanntgabe der Genehmigung erfolgte in der OM-online unter der Rubrik Ordnungsgeld / 
Kreiskassierer/ Kreisvorsitzender / Gebühren. Sollte keine entsprechende Veröffentlichung er-
scheinen, so gilt das Turnier als nicht genehmigt. 

Nach dem Turnier sind die Turnierunterlagen innerhalb von 5 Tagen an den Kreisvorsitzenden zu 
schicken. 

Bei der Beteiligung von nicht verbandsangehörigen Mannschaften (Dorfturnier - Feuerwehr etc.) 
sollte der Veranstalter den gesonderten Versicherungsschutz beachten. 

Bei Kleinfeldturnieren der Ü40 und Ü50 entfällt die Ansetzung von amtlichen Schiedsrichtern. Eine 
E-Mail an den VKSA ist entbehrlich. 

Auf der Homepage des Kreises www.flvwre.de ist unter Formulare, ein digitaler Turnierspielbericht 
eingestellt (Alfred Karow vom FC RW Dorsten hat diesen SB dem Fußball- und Leichtathletikkreis 
Recklinghausen zur freien Verfügung gestellt). 

11.  Schiedsrichtereinladung  

Zu Meisterschafts-, Pokal-, Turnier- und Freundschaftsspielen werden die Schiedsrichter durch 
den Kreisschiedsrichterausschuss im DFBnet angesetzt. Die Schiedsrichtereinladungen durch die 
Vereine entfallen. Bei Spielverlegungen und sonstigen Änderungen sind die 
Schiedsrichteransetzer und der Schiedsrichter rechtzeitig (bis 72 Stunden vor dem Ereignis schrift-
lich oder per Mail - Elektronisches Postfach) telefonisch zu informieren. Die angesetzten Schieds-
richter mit Telefonnummer sind unter www.dfbnet.org aufzufinden. Bei kurzfristiger Spielverabre-
dung (weniger 72 Stunden) ist das Spiel im DFBnet einzustellen und der Schiedsrichteransetzer 
per Telefon zu informieren. 

Anweisungen des Kreisschiedsrichterausschusses - siehe auch Anhang Nr. 2 

12.  Einladung der Gastvereine 

Eine Einladung des Gastvereines ist auf Grund der im DFBnet befindlichen Informationen nicht 
erforderlich, es bleibt den Vereinen überlassen eine Einladung zu versenden. Nur bei kurzfristigen 
Änderungen (weniger 72 Stunden), wie Spielortverlegung etc., sind die Gäste und auch der 
Schiedsrichter entsprechend zu informieren. Sollten sich Sonderereignisse am Spieltag ergeben, 
hat der betreffende Verein dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten entsprechend rechtzeitig infor-
miert werden. Der zusätzliche Aushang am Platz ist mehr als Service zu verstehen. 

13.  Meldebogen - DFBnet 

Vor der Saison sind alle Mannschaften im Meldebogen anzumelden. Die entsprechenden Melde-
fenster sind hinterlegt. Aus organisatorischen Gründen ist bei der Meldung der I. Mannschaft zu-
sätzlich ein Haken für die Teilnahme am Krombacher-Pokal (DFB Pokal auf der Kreisebene) zu 
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setzen. Das DFBnet erlaubt nicht, Mannschaften für den Pokal zentral zu erfassen. Teilnahme am 
Pokal ist Pflicht.  

Meldeschluss für den Kreis Recklinghausen ist abweichend von der Verbandsvorgabe 
Mittwoch, 7. Juli 2010. 

14.  Frauenspielbetrieb 

Für die Frauen-Kreisligen erlässt der Verbandsfußballausschuss des FLVW eigene Durchfüh-
rungsbestimmungen, die auf der Homepage des FLW.de hinterlegt werden. Die Durchführungsbe-
stimmungen des Kreises Recklinghausen, bezüglich der Freundschaftspiele und Turniere sind von 
den Frauen dennoch einzuhalten. 

15.  Krombacher Pokal / DFB-Pokal auf der Kreisebene 

Die Durchführungsbestimmungen des Krombacher-Pokals - siehe Anhang Nr. 3. 

16.  Pokalspielabrechnungen 

Das Abrechnungsformular ist als Anhang Nr. 4 beigefügt. 

17.  Altherren / Alt Senioren 

Die Spiele der AH-Mannschaften (auch Turnierspiele und andere Wettbewerbe) sind Freund-
schaftsspiele. Für diese Spiele können die Vereine sowohl über die Höchstzahl der Auswechsel-
spieler als auch über den Wiedereinsatz bereits ausgewechselter Spieler eine besondere Rege-
lung vereinbaren, welche dem Schiedsrichter vor dem Spiel mitzuteilen ist. 
Das Mindestalter für AH-Spieler beträgt 32 Jahre. Werden jüngere Spieler eingesetzt, wird ein 
Ordnungsgeld wegen Spielens ohne Einsatzberechtigung erhoben. 
 
Alle Altherren- und Alt Senioren-Spiele sind als Freundschaftsspiele ins DFBnet einzustellen.  
 
Die Erstellung von Spielberichten ist Pflicht. Die Spielberichte sind noch in analoger Form auszu-
fertigen und nach Spielende dem Schiedsrichter mit einem adressierten (Anschrift des Staffellei-
ters Jürgen Lorenz versehen) und frankierten Briefumschlag zu überlassen. Das Spielen ohne 
amtlich angeforderte Schiedsrichter ist nicht gestattet und zieht ein Ordnungsgeld nach sich.  
Eventuelle bestehende Sondervereinbarungen verlieren mit dem 1.7.2010 ihre Wirksamkeit. Spiel-
technische Vereinbarungen sind mit dem KFA abzustimmen und bedürfen der Genehmigung des 
Kreisvorstandes. 

18.  Sportplätze 

Hauptplätze, welche die Mindestmaße von 100 m mal 64 m unterschreiten, können zum Meister-
schaftsspielbetrieb nicht zugelassen werden. Über evtl. Genehmigungen in begründeten Ausnah-
mefällen entscheidet der KFA. Diesbezügliche Anträge müssen rechtzeitig vor Beginn der Meister-
schaftsspiele gestellt werden. 
 
Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vereine vor Beginn der Pflichtspiele ihre Plät-
ze zu überholen und in Ordnung zu bringen haben. Die Überwachung dieser Maßnahme obliegt 
dem Kreisvorstand. 
 
Wenn ein Platz kurzfristig oder mehrmals gesperrt wird oder unbespielbar gewesen ist, kann die 
spielleitende Stelle die Durchführung eines Spiels auf einem von ihr zu bestimmenden anderen 
Platz anordnen. Dies kann auch kurzfristig außerhalb der vorgeschriebenen Frist erfolgen. 
Jeder Mannschaft eines Vereins wird mit Veröffentlichung des Spielplanes im DFBnet eine Spiel-
stätte zugewiesen. Abweichungen davon sind dem Gastverein und dem Schiedsrichter rechtzeitig 
bekannt zu geben (ggf. telefonisch). Vereine, die über mehrere Plätze verfügen, sind verpflichtet, 
zur Durchführung von Pflichtspielen grundsätzlich den Rasenplatz zu benutzen.  
 
Kunstrasenplätze können nach Genehmigung durch den KFA als Hauptplätze angesehen werden.   
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Bei festgestellter Unbespielbarkeit oder Sperrung des Rasenplatzes durch den Eigentümer muss 
auf einen anderen Platz ausgewichen werden, wobei folgende Rangfolge zu beachten ist: 

 
weiterer Rasenplatz 
Kunstrasenplatz 
Hartplatz 

 
Auf Kunstrasenplätzen ist die Benutzung von Schuhen mit Metallstollen nicht gestattet, was vom 
Schiedsrichter zu kontrollieren ist.  
 
Der Platzverein hat dafür Sorge zu tragen, dass ein Ausweichplatz zur Verfügung steht. 
Wenn eine Kommune einen ihr gehörenden Platz sperrt, ist eine Anreise des Schiedsrichters nicht 
mehr erforderlich. Bei vereinseigenen Plätzen entscheiden über die Bespielbarkeit der Schieds-
richter, der Vertreter des Fußballkreises und der Vertreter des Vereins. Von jedem Spielausfall ist 
der zuständige Staffelleiter unverzüglich telefonisch zu verständigen. Bei Nichtbeachtung wird ein 
Ordnungsgeld verhängt.  
Die Bescheinigung über eine Platzsperrung ist dem zuständigen Staffelleiter umgehend zuzusen-
den. 
 

19.  Werbung - Trikot / Nummerierung 

Trikotwerbung ist grundsätzlich durch den Kreisvorsitzenden zu genehmigen. Das Antragsformular 
zur Genehmigung der Werbung auf Spielkleidung finden Sie u. a. auf der Kreis-Homepage 
http://www.flvwre.de in der Rubrik 'Formulare'.. Bei langfristigen Werbeverträgen sind die Anträge 
jährlich zu wiederholen. Bei nicht Befolgen wird entsprechend der Rechts- und Verfahrensordnung 
gem. der Ligenzugehörigkeit der jeweiligen Mannschaft geahndet. 

Die Schiedsrichter sind angehalten, die Trikotwerbung in den Spielbericht einzutragen. 

Die Trikots sind mit sich nicht wiederholenden Nummern zu beschriften. Erlaubt wird die 
Durchnummerierung einer Mannschaft, z.B. von 1 bis zur Nr. 29. Nummern wie 66, 88 und 99 sind 
nicht zulässig. 

20. Kreisaufsicht  

Bevor eine Kreisaufsicht zu einem Spiel angefordert wird, sollten die beteiligten Vereine im Vorfeld 
der Begegnung deeskalierende Maßnahmen ergreifen. Hier sollten insbesondere die beteiligten 
Vereine Schlichtungsgespräche miteinander führen und die Trainer / Betreuer positiv auf ihre Spie-
ler einwirken. Die Einbindung des Problemlotsen steht den Vereinen frei. Sollten nach diesen 
Maßnahmen noch berechtigte Befürchtungen eines eskalierenden Spiels bestehen, können die 
beteiligten Vereine einen Antrag auf Kreisaufsicht beim Kreisvorsitzenden stellen. Alternativ be-
steht die Möglichkeit beim VKSA die Ansetzung eines Schiedsrichtergespanns anzufordern. Die 
Kosten für die Schiedsrichterassistenten trägt der anfordernde Verein. 

21. Elektronisches Postfach 

Die Kommunikation per Mail Verkehr findet seit dem 1. Januar 2010 - laut Beschluss der ständigen 
Konferenz vom 12.12.2009 - über das elektronische Postfach statt. Nur die sportrechtlichen Ver-
fahren sind noch wie bisher auf postalischen Wegen durchzuführen. Siehe auch Einsprüche - Ver-
fahrensabläufe. Die geschlossene Benutzergruppe dieser elektronischen Postfächer gewährleistet 
den Empfang der Mails und ist durch den Absender jederzeit zu kontrollieren. Zudem werden alle 
spieltechnischen Änderungen im DFBnet als Info-Mail an die beteiligten Vereine ins E-Postfach 
gesendet. Einladungen, Spielverlegungen (Zustimmung beider Vereine), sonstige Änderungen 
sind als Mails über das E-Postfach zulässig. 

22.  Einsprüche - Verfahrensabläufe  

Siehe Anhang Nr. 5 
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23. Sicherungsmaßnahmen - Platzverein 

Der Heimverein hat für die notwendige Sicherheit auf der Platzanlage zu sorgen. Ein entsprechen-
der Ordnungsdienst ist durch den Heimverein zu gewährleisten. Sollten Ausschreitungen dennoch 
stattfinden, wird nach dem Verursacherprinzip ein entsprechendes Sportgerichtsverfahren eingelei-
tet.  

Das Abbrennen von bengalischem oder sonstigem Feuerwerk, der Gebrauch von jeglichen 
Schusswaffen und werfen von Gegenständen ist auf allen Platzanlagen untersagt und führt zu 
sport- und zivilrechtlichen Verfahren. 

Soweit der Platzverein bei der Durchführung von Spielen aller Art Alkohol ausschänken lässt oder 
Alkoholausschank durch Dritte duldet, geschieht dies auf eigene Gefahr. 
 
 
24. Spielberechtigung von A-Junioren / Juniorinnen für Seniorenmannschaften 

Auszug aus der Jugendspielordnung des WFLV 
 

§ 15 Spielberechtigung von Junioren für Herren- bzw. Frauenmannschaften 
(1) Junioren dürfen grundsätzlich nicht in einer Herren- bzw. Frauenmannschaft spielen. Ein Juni-
or, der trotzdem in einem Spiel der Herren- bzw. Frauenmannschaft mitwirkt, ist als nicht spielbe-
rechtigter Junior anzusehen. Seinen Verein treffen die spieltechnischen Folgen nach den Vor-
schriften der maßgeblichen Spielordnung. 
 
(2) A-Junioren des älteren Jahrgangs bzw. B-Juniorinnen des älteren Jahrgangs kann der zustän-
dige Verbandsjugendausschuss eine Spielerlaubnis für die 1. Herren- bzw. 1. Frauenmannschaft 
ihres Vereins, bzw. für die 2. Mannschaft erteilen, wenn die erste Mannschaft in den Lizenzligen, 
der 3. Liga oder der Herren-Regionalliga spielt. 
 
Sollte die 1. Herren- bzw. 1. Frauenmannschaft vor dem 1. Meisterschaftsspiel vom Spielbetrieb 
zurückgezogen werden, geht die Spielerlaubnis auf die 2. Mannschaft über. Soweit bei B-
Juniorinnen des älteren Jahrgangs die 2. Mannschaft ihres Vereins in der 2. Bundesliga spielt, gilt 
diese Spielerlaubnis auch für die 2. Mannschaft. 
 
Aus Gründen der besonderen Talentförderung kann eine Spielerlaubnis für die 1. Herrenmann-
schaft auch für A-Junioren des jüngeren Jahrgangs, die einer DFB- oder Verbandsauswahl ange-
hören, oder die eine Spielberechtigung für einen Lizenzverein oder Amateurverein mit Leistungs-
zentrum gemäß § 7 b) JO/DFB besitzen, erteilt werden. 
Für den Einsatz von B-Juniorinnen des jüngeren Jahrgangs in der 1. oder 2. Frauen-Bundesliga 
gelten die Bestimmungen des § 6 Nr. 2 Abs. 8 der JO/DFB.  
 
Die Spielerlaubnis wird in allen Fällen unter folgenden Voraussetzungen erteilt: 
a) schriftlicher Antrag des Vereins an die Verbandsgeschäftsstelle mit Zustimmungserklärung des 
Vereinsjugendobmanns; 
b) eine schriftliche Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten und eine Unbedenklich-
keitsbescheinigung eines vom Landesverband anerkannten Sportarztes, soweit der Junior das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 
 
Gehört der Junior bzw. die Juniorin einem Verein an, der in der laufenden Saison mit keiner A-
Juniorenmannschaft bzw. mit keiner B-Juniorinnenmannschaft am Meisterschaftsspielbetrieb teil-
nimmt, so muss der Junior bzw. die Juniorin entweder bereits seit zwölf Monaten für den beantra-
genden Verein spielberechtigt sein oder für diesen Verein eine Spielberechtigung von insgesamt 
mindestens zwei Jahren besessen haben. Ausgenommen hiervon sind Spieler, die seit zwei Jah-
ren keine Spiele mehr bestritten haben. 
Eine Spielerlaubnis kann bereits vor Beginn des Spieljahres der Junioren, frühestens zum 1.07., 
erteilt werden. 
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(3) Ein Junior des älteren A-Junioren- bzw. des älteren B-Juniorinnen-Jahrgangs ist unter Verzicht 
auf die Voraussetzungen der Absätze 2 a) und b) ab 1.04. des laufenden Spieljahres für alle Her-
ren- bzw. Frauenmannschaften seines Vereins spielberechtigt. 
A-Juniorinnen bleiben bis 30.06.2010 für alle Frauenmannschaften spielberechtigt. 
 
(4) Gehört der Junior in den Fällen der Absätze 2 und 3 einem Verein der Lizenzligen an, so er-
streckt sich die Ausnahmegenehmigung auch auf die Lizenzligamannschaften seines Vereins, 
wenn ihm auch die nach dem Lizenzspielerstatut erforderliche Spielberechtigung erteilt wird. 
Gehört die Juniorin im Falle des Absatzes 2 einem Verein der Frauen-Bundesliga oder der 2. 
Frauen-Bundesliga an, so kann die Ausnahmegenehmigung auf die nächst höhere Frauenmann-
schaft ihres Vereins unterhalb der 2. Frauen-Bundesliga ausgedehnt werden. In einem Spiel kön-
nen jedoch nur zwei Spielerinnen unter Beachtung des § 14 SpO/DFB eingesetzt werden. Sollte 
die zweite Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga spielen ist der Einsatz in einer dritten Mann-
schaft nicht möglich. 
 
(5) Für den Junior gelten weiterhin die Bestimmungen der Jugendspielordnung, insbesondere die 
Bestimmungen des § 16 Abs. 9. 
Er behält den Spielerpass, in dem ein entsprechender Vermerk einzutragen ist. Bei einem Einsatz 
in einer Herren- bzw. Frauenmannschaft unterliegt er für sportliche Vergehen den Bestimmungen 
der Senioren. 
 
(6) Ein Junior, welcher nach Absatz 2 oder 3 für eine Herren- bzw. Frauenmannschaft spielberech-
tigt wird, verliert dadurch nicht die Spielberechtigung für die A-Juniorenmannschaft bzw. die B-
Juniorinnenmannschaft seines Vereins und für Auswahlspiele jeglicher Art der A-Junioren bzw. B-
Juniorinnen. 
 
(7) Wegen Verwendung eines Juniors mit einer Spielberechtigung nach Absatz 2 oder 3 in einer 
Herren- bzw. Frauenmannschaft oder A-Juniorenmannschaft bzw. B-Juniorenmannschaft seines 
Vereins darf weder ein Junioren- noch ein Seniorenspiel dieses Vereins abgesetzt werden. 
 
(8) Junioren des älteren A-Junioren- bzw. des älteren B-Juniorinnen-Jahrgangs eines Spieljahres 
sind die Spieler bzw. Spielerinnen, die im Kalenderjahr, in dem das Spieljahr beginnt, das 18. bzw. 
16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. 
 
Das Merkblatt mit den wichtigsten Regelungen zur Seniorenerklärung sowie das Antragsformular   
finden Sie u. a. auf der Kreis-Homepage http://www.flvwre.de in der Rubrik 'Formulare'. 
 
 
25. Kontaktdaten des Kreises 

Auf der HP des Kreises unter www.flvwre.de sind in der Rubrik 'Kontakte' die Daten der Funktions-
träger einzusehen. 
Im Anhang Nr. 1 sind die wichtigsten Kontakte für den Seniorenspielbetrieb aufgelistet. 
 
 
26. Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen 

Die Satzungen, Ordnungen und Durchführungsbestimmungen des FLVW, WFLV und DFB sind 
einzuhalten. Die Durchführungsbestimmungen des Kreises Recklinghausen ergänzen die vorge-
nannten Rechtsgrundlagen. Die aktuellen Rechtsgrundlagen sind auf der FLVWRE- , FLVW-, 
WFLV- und DFB- Homepage einzusehen und zu downloaden. 

 
Recklinghausen, im Juli 2010 

Kreisfußballausschuss 

Dukat, Matthey, Herholz, Lorenz, Mermann, Groothus, Trockel, 



Ursprung :  8. Juli 2010

Vorsitzender KFA

Pokalspielleiter Herren

StLtr.  RE Ost  &  BOR

Friedhelm Dukat
Bockholter Straße 22 ,  45659 Recklinghausen

friedhelm.dukat @ t-online.de

TEL & FAX  02361 16873

StLtr.  RE West Gerhard Herholz
Am Quellberg 28 e ,  45665 Recklinghausen

gerhard.herholz @ gmx.net   |   FAX 02361 3068034

02361 3068029   |   0176 96321222

KSA - Vorsitzender Andreas Mermann
Von-Ketteler-Straße 7 ,  44534 Lünen

sr.recklinghausen @ gmx.de

02306 7565659   |   0157 75242416

KSA - Hotline nur an Spieltagen ! 0176 44515076

Freundschaftsspiele

alle Turniere

KreisVorsitzender

Problemlotse

Hans-Otto Matthey
Bismarckstraße 22 ,  45657 Recklinghausen

h-o.m @ gmx.net   |   FAX 02361 5825721

02361 14245   |   0179 4616654

StLtr. AH + AL Jürgen Lorenz
Im Overkamp 61 ,  45711 Datteln

lorenzj @ versanet.de   |   FAX 02363 33539

02363 33539   |   0172 2467826

Pokalspielleiter Frauen

DFBnet-Betreuer
Jürgen Groothus

Arenbergstraße 4 ,  45721 Haltern am See

juergen.groothus @ web.de

02364 / 505064   |   0173 / 7418015

KSK - Vorsitzender Friedrich Korf
Lavesumer Straße 166 ,  45721 Haltern am See

friedrich.korf @ halasum.de   |   FAX 02364 3025

0160 8213160

Kreiskassierer Klaus Roschkowski
Dürerstraße 38 ,  45659 Recklinghausen

k-roschkowski @ versanet.de   |   FAX 02361 908610

02361 908611   |   0160 94912812

Bankverbindung
Sparkasse Vest Recklinghausen

BLZ 426 501 50   |   Konto-Nr. 90 02 61 39

Kreis-Geschäftsstelle keine Postanschrift !

Sporthalle Nord  ( Sportler-Eingang )

Halterner Straße 125 ,  Recklinghausen

Sprechzeit :  Dienstags ,  17:30 - 20:30 Uhr

Postanschrift
FLVW-Kreis Recklinghausen

Postfach  10 05 24 ,  45605  Recklinghausen

Zuständigkeiten für den          

Senioren - Spielbetrieb

im Spieljahr 2010 / 11

Michael Mengel
Text-Box
Anhang Nr. 1



Michael Mengel
Text-Box
Anhang Nr. 2











9. Die Kreispokalspiele werden bei der zentralen Auslosung ermittelt, im DFBnet angesetzt  
und in der OM-online veröffentlicht.  
Die Schiedsrichter werden im DFBnet durch den KSA angesetzt. 
 

10. Mannschaften, die zu den ordnungsgemäß angesetzten DFB-Pokalspielen nicht 
antreten, scheiden aus dem laufenden Wettbewerb aus. 

 
11. Entscheidend für die Teilnahme eines Spielers an diesem Wettbewerb ist sein 

Spielberechtigungsdatum für Freundschaftsspiele des einsetzenden Vereins. 
 
12. Bei fehlendem Spielerpass ist es nicht gestattet, die Passnummer von einer Liste in den 

Spielbericht einzutragen.  
 
13. Ist die Spielkleidung zweier Mannschaften gleich oder ähnlich so muss die Mannschaft 

des Platzvereins für unterschiedliche Spielkleidung Sorge tragen.  
 Findet ein Spiel auf einem neutralen Platz statt, so sorgt die zuerst genannte 

Mannschaft in der Spielpaarung für unterschiedliche Spielkleidung. 
 
14. Alle Mannschaften haben zu den Spielen mit Rückennummern auf der Spielkleidung 

anzutreten. 
 
15. Die Spielberichte werden im DFBnet erstellt. 
 Wenn aus technischen Gründen kein elektronischer Spielbericht erstellt werden kann 

dann gilt: von jedem Spiel ist ein Spielbericht mit drei Durchschriften zu fertigen.  
 SB-Original und eine Durchschrift an den Pokalspielleiter,  

Friedhelm Dukat 
     Bockholter Straße 22 
     45659 Recklinghausen 
 

2. Durchschrift für den Gastverein,  
die dritte Durchschrift verbleibt beim Platzverein zur Aufbewahrung. 

 
Der Schiedsrichter erhält vom gastgebenden Verein vor dem Spiel einen ausreichend  
frankierten, an den Pokalspielleiter adressierten Briefumschlag für den Versand der 
Spielberichte. 

 
17.  Die Spielabrechnung erfolgt nach der Finanzordnung FLVW. Der gastgebende Verein 
entscheidet über die Höhe der Eintrittspreise. 

(Vorschlag des KFA Eintrittspreis = 4,- Euro für Vollzahler).  
 
18.  Ansonsten gelten die Durchführungsbestimmungen des VFA/VSA Westfalen. 





 
 
Auszüge aus den "Durchführungsbestimmungen zur Finanzordnung des FLVW" 
 
2.   Spielabgaben 
a) Von den Meisterschaftsspielen führen die Vereine der Amateurklassen eine 5%ige Wett-

spielabgabe (entfällt bei Pauschale), von den DFB-Pokalspielen eine 10%ige Abgabe 
ab. Abgabepflichtig sind außerdem die vom Verband oder Kreis genehmigten Vereins-
pokalturniere. Freundschaftsspiele sind nicht abgabepflichtig. 

b) Die Abgaben sind von der Brutto-Einnahme nach vorherigem Abzug der Mehrwertsteuer 
(soweit der Verein veranlagungspflichtig ist) für alle verkauften Eintrittskarten zu errech-
nen. Die Einnahmeabrechnung ist innerhalb von 5 Tagen nach dem Spiel bei der zu-
ständigen Stelle einzureichen. Zuständig ist der Kreis, in dessen Bereich das Spiel zur 
Austragung gekommen ist. Die Überweisung der Abgabe muss bis Ende des Monats er-
folgen. 

c) Für alle Spiele und Veranstaltungen dürfen nur Karten von den vom Verband zugelas-
senen Druckereien verwendet werden. Die Mitgliedschaft des Veranstalters im Fußball- 
und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. muss sich aus dem Aufdruck auf den Ein-
trittskarten ergeben. 

d) Der Platzverein oder der mit der Durchführung eines Spieles beauftragte Verein ist für 
die ordnungsgemäße Abrechnung und Überweisung verantwortlich. 

e) Hat der Kreis für seinen Bereich beschlossen, Pauschalbeträge oder Gebühren gem. § 
18 der Finanzordnung zu erheben, finden die vorgehenden Bestimmungen a) bis d) kei-
ne Anwendung. 

 
III. Regelung der Spielabrechnungen 
 
Von allen Spielen, die amtlich von der Verwaltungsstelle des Verbandes oder der Kreise an-
geordnet werden, sind Abgaben zu leisten. Bei der Festsetzung der Eintrittspreise dürfen 
vom Verband festgesetzte Eintrittspreise nicht unterschritten werden. 
 
Bei DFB-Pokalspielen, Wiederholungs- und Entscheidungsspielen müssen die Mitglieder des 
Platzvereins den vollen Eintrittspreis zahlen. Vereinsseitige Vergünstigungen für diese Spiele 
sind unzulässig. 
 
1. Meisterschaftsspiele 
Die nach Abzug einer etwa zu zahlenden Mehrwertsteuer sich ergebende Einnahme ver-
bleibt den Platzvereinen. Hiervon haben sie an die zuständige Kreiskasse 5% abzuführen 
(entfällt bei Pauschale). 
 
2. Für DFB-Vereinspokal-, Wiederholungs- und Entscheidungsspiele sowie Kreispokalspie-

le gilt folgende Regelung: 
- Die Abrechnung ist von beiden Seiten gemeinsam durchzuführen. 
- Von der Bruttoeinnahme sind die Umsatzsteuer (soweit erforderlich) und die Ver-

bandsabgabe abzuziehen. Die Verbandsabgabe beträgt bei DFB-
Vereinspokalspielen 10% von der Bruttoeinnahme, bei Wiederholungs- und Ent-
scheidungsspielen 33 1/3 %. 

- Sie ist innerhalb von 10 Tagen zu überweisen. Der dann noch verbleibende Betrag 
ist zu gleichen Teilen unter den beiden Vereinen aufzuteilen. 

- Der Gastgeber bestreitet aus seinem Anteil die Kosten für Platzaufbau, Kassie-
rungs- und Ordnungsdienst, Werbung, Halbzeitgetränke sowie Schiedsrichter- und 
Assistentenkosten; der Gast aus seinem Anteil die An- und Abreise. 

- Ein Defizitausgleich erfolgt nicht. 
- Die Kreise können bei Wiederholungs- und Entscheidungsspielen auf Kreisebene 

auf die Abgabe ganz oder teilweise verzichten. Sie können Pauschalbeträge fest-
setzen. 






















